
 

Erklärung zum Elterneinkommen ab dem 
01.08.2015, gemäß der Satzung der Stadt 
Leichlingen für: 
 

- den Besuch einer Tageseinrichtung für Kinder, 
- die Inanspruchnahme von außerschulischen Angeboten in  

Offenen Ganztagsgrundschulen 
- Leistungen der Tagespflege  
- für die Inanspruchnahme von kommunal 

geförderten Spielgruppen 
 

in Verbindung mit dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern 
(Kinderbildungsgesetz - KiBiz)  
 
 
 
 
 
Leichlingen 
Amt für Jugend und Schule 
-Kindertagesstätten- 
Am Büscherhof 1 
42799 Leichlingen  
 
 
 
 
 

Eltern können getrennte oder gemeinsame Erklärungen abgeben: 
 
 

 der Eltern gemeinsam  des Vaters  der Mutter  rechtl. gleichgestellte Person 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Name, Vorname des Kindes Geburtsdatum 
Name der Kindertageseinrichtung / 
Tagespflegestelle 

   

   

   

Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder:   

Angaben zur Person des Vaters Angaben zur Person der Mutter 

Name, Vorname Name, Vorname 

Anschrift Anschrift 

Tel.-Nr. Tel.-Nr. 

Beruf / Tätigkeit Beruf / Tätigkeit 

Beamtenverhältnis 
  ja   nein 

Beamtenverhältnis 
  ja   nein 

Zutreffendes bitte ankreuzen   
und Hinweise beachten 



 

Die gesamten positiven Einkünfte des letzten Kalenderjahres (bei gemeinsamer Erklärung der Eltern 
sind hier die Einkünfte des Vaters und der Mutter einzutragen oder die Einkünfte diesen rechtl. 
gleichgestellte Personen) betragen: 
 

     0.00  -   20.000 €  20.000,01 -   25.000 €    25.000,01 -   30.000 € 
 

   30.000,01 -   35.000 €  35.000,01 -   40.000 €   40.000,01 -   45.000 €   
 

   45.000,01 -   50.000 €  50.000,01  -   60.000 €      60.000,01 -   70.000 €    
 

   70.000,01 -   80.000 €  80.000,01  -   90.000 €      90.000,01 - 110.000 €         
 

 110.000,01 - 130.000 €   130.000,01 € -   (Einkommensnachweise nicht erforderlich) 
 
Einkommensnachweise (Einkommensteuerbescheid und Lohn-/Gehaltsabrechnung Dezember) 
müssen beigefügt werden. 
 

 Das Einkommen des laufenden Jahres ist auf Dauer höher oder niedriger als das 
 Einkommen des Vorjahres  

(bitte aktuelle Nachweise des laufenden Kalenderjahres beifügen). 
 
Neben dem aus Einkommensteuerbescheid / Gehaltsabrechnungen ersichtlichen Einkommen 
werden zusätzlich bzw. ausschließlich folgende Einkünfte bezogen (Zutreffendes bitte 
ankreuzen und Nachweise beifügen): 
 

 Sozialhilfe       Rente / Ruhegehalt / Versorgungsbezüge 
 

 Einkünfte aus geringfügiger Beschäftigung   Arbeitslosengeld, -hilfe / Unterhaltsgeld 
 

 Sonstige Einkünfte (z.B. Unterhalt, Unterhalts-  Krankengeld / Mutterschaftsgeld 
 vorschussleistungen, Wohngeld, Bafög) 
 

 Eigenheimzulage                                                             Elterngeld 
 

 
Sofern Einkommensnachweise nachzureichen sind, ist mir / uns bekannt, dass der 
Elternbeitrag aufgrund der obigen Angaben vorläufig festgesetzt wird und bei einer späteren 
Höherstufung der Differenzbetrag nachgefordert wird. 
 
Mir ist bekannt, 
 

1. dass Einkommensveränderungen, die zur Zugrundelegung einer höheren Einkommensgruppe 
führen können, unverzüglich dem Jugendamt mitgeteilt werden müssen. 

 
2. dass ich verpflichtet bin, den jeweiligen Höchstbetrag zu zahlen, soweit ich keine Angaben zur 

Einkommenshöhe gemacht habe, oder wenn ich die Angaben zur Befragung der 
Einkommenshöhe, die von mir verlangt wurde, verweigere. 

 
 
 
 
 
 
 
Ich versichere / wir versichern, dass die Angaben vollständig und richtig sind. Von den Informationen 
zum Elternbeitrag habe(n) ich / wir Kenntnis genommen. 
 

Ort, Datum Ort, Datum 

Unterschrift des Vaters / rechtl. gleichgestellte 
Person 

Unterschrift der Mutter / rechtl. gleichgestellte 
Person 

 
 


